Satzung des Freies Bürgerhaus Frankfurt e.V. – soziales Kultur und Bildungszentrum

Beschlossen auf der Gründungsversammlung am 03.07.1997 in Frankfurt am Main. 

Zuletzt geändert auf der Mitgliederversammlung am 20.08.1998. 

Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichtes Frankfurt am Main unter der Registriernummer VR 11277 am 10.11.1997. 

§ 1 Name, Sitz, Geschäftsjahr
1. Der Verein führt den Namen "Freies Bürgerhaus Frankfurt e.V." 

2. Er hat seinen Sitz in Frankfurt am Main und ist im Vereinsregister eingetragen. 

3. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Ziele und Aufgaben des Vereins
1. Ziel des Vereins ist die Förderung der gesellschaftlichen Integration und die soziale Rehabilitation von Personen aus benachteiligten Gruppen im Sinne von § 53 der Abgabenordnung. 

2. Der Verein erreicht seine Ziele insbesondere durch 

a. Vernetzung von benachteiligten Gruppen im Sinne des § 53 der Abgabenordnung, insbesondere durch Betreiben eines Treffpunktes, gleichwohl für Menschen mit oder ohne festen Wohnsitz.

b. Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe in Frankfurt zum Zwecke von Angeboten im Bereich Kultur, Bildung und Freizeitgestaltung für i.S.d. § 53 AO bedürftige Bewohner dieser Einrichtungen

c. Durchführung von direkten Hilfen für Menschen ohne Wohnsitz oder mit geringem Einkommen, die bedürftig im Sinne des § 53  Nr. 2 der Abgabenordnung sind.

d. Beschäftigung oder Vermittlung einer Beschäftigung für ansonsten bedürftige arbeitslose Personen in Zusammenarbeit mit der örtlichen Bundesagentur für Arbeit und den Sozialämtern mit dem Ziel, diese Personen durch parallele soziale Betreuung und soziale Festigung wieder  gesellschaftlich zu integrieren.

e. Information der Öffentlichkeit 

§ 3 Steuerbegünstigung
1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglied keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Sie haben bei ihrem Ausscheiden keinerlei Ansprüche an das Vereinsvermögen. 

Keine Person darf durch Ausgaben, die den Zwecken des Vereins fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

§ 4 Mitgliedschaft
1. Mitglieder können alle natürlichen und juristischen Personen werden, die die Ziele des Vereins unterstützen. 

2. Die Mitgliedschaft wird erworben durch rechtsverbindliche Unterzeichnung des Mitgliedsantrags und Einreichung des Aufnahmeantrags beim Vorstand, Zahlung des vollen Jahresmindestbeitrags und Bestätigung der Mitgliedschaft durch die Mitgliederversammlung mit 2/3 Mehrheit. Die Ablehnung der Aufnahme in den Verein ist nicht anfechtbar, ein Aufnahmeanspruch besteht nicht. 

3. Der Verein unterscheidet zwischen folgenden Mitgliedschaften

a) aktive Mitgliedschaft 

b) passive Mitgliedschaft (ohne Stimmrecht)

c) Ehrenmitgliedschaft 

Einzelheiten sind in der Vereinsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist,  außerhalb der Satzung schriftlich geregelt. 

4. Der Austritt eines Mitgliedes erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Vorstand mit einer Frist von drei Monaten zum Schluss des Geschäftsjahres. 

5. Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung ausgeschlossen werden, wenn es den Vereinszielen zuwider handelt oder seinen Verpflichtungen gegenüber dem Verein nicht nachkommt. Das Mitglied ist zu dieser Versammlung einzuladen und anzuhören.


Der Vereinsausschluss erfolgt regelmäßig bei 2 rückständigen Jahresbeiträgen oder wenn die Anschrift des Mitglieds nicht mehr ermittelt werden kann. In diesen Fällen wird die Mitgliederversammlung über den Ausschluss informiert. 


Der Ausschluss aus dem Verein ist dem Mitglied spätestens mit Einladung zur Mitgliederversammlung anzudrohen.  

6. Stimmberechtigt ist ein Mitglied nur dann, wenn es für das laufende Jahr den Mindestjahresbeitrag bezahlt hat.


§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder

1. Die Mitgliederversammlung beschließt über die Höhe der jährlich zu zahlenden Beiträge sowie ein mögliches Aufnahmeentgelt. 

2. Der Jahresmindestbeitrag beträgt € 5,00.

§ 6 Organe des Vereins
Die Organe des Vereins sind: 

a. Mitgliederversammlung 

b. Vorstand

c. Kassenprüfer

d. Beirat 

Die Aufgaben der Mitgliederversammlung sind in § 7 dieser Satzung geregelt.

Die Aufgaben des Vorstandes sind in § 8 dieser Satzung geregelt.

Die Aufgaben der Kassenprüfer sind in § 9 dieser Satzung geregelt.

Die Mitgliederversammlung kann durch einfachen Mehrheitsbeschluss beschließen, dass ein Beirat installiert werden soll. Die Aufgaben des Beirats umfassen primär die Beratung der Vereinsgremien, Pflege von wichtigen Außenkontakten sowie die Mithilfe bei der Sponsorensuche. 

§ 7 Mitgliederversammlung
1. Oberstes Organ ist die Mitgliederversammlung. Sie wird vom Vorstand geleitet. 

2. Die Mitgliederversammlung stellt die Richtlinien für die Arbeit des Vereins auf und entscheidet Fragen von grundsätzlicher Bedeutung. Zu den Aufgaben der Mitgliederversammlung gehören insbesondere: 

a. Wahl und Abwahl des Vorstandes 

b. Wahl der Mitglieder weiterer Gremien 

c. Beratung über den Stand und die Planung der Arbeit des Vereins 

d. Genehmigung des vom Vorstand vorgelegten Wirtschafts- und Investitionsplans 

e. Beschlussfassung über den Jahresabschluss 

f.  Entgegennahme des Geschäftsberichtes des Vorstandes 

g. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes 

h. Erlass der Beitragsordnung, die nicht Bestandteil der Satzung ist 

i.  Beschluss über die Aufnahme sowie den Ausschluss von Mitgliedern

j.  Beschlussfassung über die Übernahme neuer Aufgaben oder den Rückzug aus Aufgaben seitens des Vereins 

k. Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und die Auflösung des Vereins. 

3. Zur Mitgliederversammlung wird vom Vorstandsvorsitzenden unter Angabe der vorläufigen Tagesordnung mindestens drei Wochen vorher schriftlich eingeladen. Sie tagt so oft es erforderlich ist, in der Regel einmal im Jahr.

4. Anträge zur Tagesordnung sind schriftlich beim Vorstand bis spätestens 10 Tage vor der jeweiligen Mitgliederversammlung einzureichen. Über die Behandlung des ergänzten Tagesordnungspunktes in der Mitgliederversammlung entscheidet diese zu Beginn der Versammlung in einem separaten Tagesordnungspunkt. 

5. Eine außerordentliche Mitgliederversammlung findet statt, wenn mindestens 20 % der Mitglieder sie unter Angabe von Gründen verlangen. Sie muss längstens vier Wochen nach Eingang des Antrags auf schriftliche Einberufung tagen. 

6. Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist und satzungsgemäß eingeladen wurde; ihre Beschlüsse werden bis auf die satzungsmäßigen Ausnahmen mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. 

7. Blockwahl ist möglich. Wahlen erfolgen grundsätzlich in geheimer Abstimmung, sofern die Mitgliederversammlung nicht mit ¾ Mehrheit etwas anderes beschließt.

8. Bei Beschlussunfähigkeit lädt der Vorstand umgehend zu einer zweiten Mitgliederversammlung mit gleicher Tagesordnung ein. Diese ist unabhängig von der Zahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig. Auf diesen Umstand ist mit der Einladung hinzuweisen. 

9. Über die Beschlüsse und, soweit zum Verständnis über deren Zustande-kommen erforderlich, auch über den wesentlichen Verlauf der Verhandlung, ist eine Niederschrift anzufertigen. Sie wird vom Versammlungsleiter und dem protokollierenden Vorstandsmitglied  unterschrieben und anschließend den Mitgliedern zugestellt. 

10. Die Mitglieder können bei Abstimmung ihre Stimme auch per Briefwahl abgeben. Die Briefwahl ist mit einer Frist von 10 Tagen vor der Mitgliederversammlung schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Der Stimmzettel ist in einem verschlossenen Umschlag bis zum Tag der Mitgliederversammlung beim Vorstand abzugeben (bzw. per Post dort eintreffend). Der Wahlumschlag darf nur vom Wahlleiter bei der Stimmenauszählung geöffnet werden. 

11. Eine Übertragung des Stimmrechts sowie die Bevollmächtigung eines Dritten zur Ausübung des Stimmrechts bzw. zur Vertretung auf der Mitgliederversammlung ist nicht zulässig.

§ 8 Vorstand
1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden Vorsitzenden und dem Schatzmeister. Sie bilden den Vorstand im Sinne von § 26 BGB. Er gibt sich eine eigene Geschäftsordnung. Die Vorstandsmit-glieder sind ehrenamtlich tätig und können nicht parallel eine bezahlte Tätigkeit für den Verein wahrnehmen. 

2. Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins zwischen den Mitglieder-versammlungen und vertritt den Verein nach außen. Er fasst seine Beschlüsse mit einfacher Mehrheit. Zur rechtsverbindlichen Vertretung genügt die gemeinsame Zeichnung durch zwei Mitglieder des Vorstandes. 

3. Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder beträgt 2 Jahre. Sie bleiben bis zur Bestellung des neuen Vorstandes im Amt.

Abwahl einzelner Vorstandsmitglieder oder des gesamten Vorstands aus wichtigem Grund durch die Mitgliederversammlung ist jederzeit auf schriftlichen Antrag von mindestens 20% der stimmberechtigten Mitglieder möglich.
Die Mitgliederversammlung wählt daraufhin umgehend einen Ersatz für den Vorstand, dessen Amtszeit mit dem des Restvorstandes endet.

4. Jedes Mitglied kann auf einen Sitz im Vorstand kandidieren. Zur Durchführung der Wahl wird von der Mitgliederversammlung ein Mitglied, das nicht zum Vorstand kandidiert, zum Wahlleiter ernannt. Gewählt ist jeweils der/ die Kandidat/in mit den meisten Stimmen. Jedes Mitglied hat in jedem Wahlgang nur eine Stimme.

5. Blockwahl des Vorstandes ist möglich.

6. Der Vorstand soll in der Regel monatlich tagen. 

7. Die Beschlüsse sind schriftlich zu protokollieren und von allen Vorstands-mitgliedern zu unterzeichnen. 

§ 9 Kassenprüfer
1. Die Mitgliederversammlung wählt zwei (maximal drei) Kassenprüfer mit einfacher Mehrheit für 2 Jahre; die Wahl für ein Jahr ist zulässig.

2. Blockwahl der Kassenprüfer ist möglich.

3. Die Aufgaben der Kassenprüfer umfassen die organisatorische Prüfung der Buchhaltung, der Kassenbücher, der Mittelherkunft und der Mittelverwendung. 

4. Die Bücher des Vereins sind mindestens jährlich zu prüfen. 

5. Über das Ergebnis der Prüfung ist in Form eines schriftlichen Kassenprüfungsberichtes sowie mündlich auf der Mitgliederversammlung Bericht zu erstatten. 

Folgt der Vorstand den Empfehlungen der Kassenprüfer nicht, so sind die Gründe hierfür schriftlich innerhalb von 4 Wochen nach Vorlage des Prüfungsberichtes beim Vorstand gegenüber den Kassenprüfern und dem Beirat darzulegen und spätestens auf der nächsten Mitgliederversammlung zu erläutern. 

§ 10 Förderkreis
Der Verein kann einen Freundes- und Förderkreis einrichten. Die Aufgabe des Förderkreises besteht in der Unterstützung des Vereins bei der Verfolgung seiner satzungsmäßigen Zwecke. Mitglieder des Förderkreises werden durch den Vereinsvorstand berufen. Eine Mitgliedschaft im Förderkreis erfordert keine Vereinsmitgliedschaft.

§ 11 Satzungsänderungen und Auflösung
1. Über Satzungsänderungen, die Änderung des Vereinszwecks und die Auflösung entscheidet die Mitgliederversammlung. 

Vorschläge zu Satzungsänderungen, Zweckänderungen und zur Auflösung sind den stimmberechtigten Mitgliedern bis spätestens einen Monat vor der Sitzung der Mitgliederversammlung zuzuleiten. Für die Beschlussfassung ist eine Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Stimmberechtigten erforderlich. 

2. Bei Auflösung, bei Entziehung der Rechtsfähigkeit des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das gesamte Vermögen an den Frankfurter Verein für soziale Heimstätten mit Sitz in Frankfurt am Main, Registergericht Frankfurt am Main, und zwar mit der Auflage, es entsprechend seinen bisherigen Zielen und Aufgaben ausschließlich und unmittelbar gemäß § 2 zu verwenden. 

§ 12
Verschiedenes
Jedes Vereinsmitglied erhält bei seinem Eintritt ein Exemplar dieser Satzung und erkennt diese durch seine Aufnahme in den Verein an.

Diese Satzung wurde in der ordnungsmäßig einberufenen Mitgliederversammlung des Freien Bürgerhaus Frankfurt e.V. am 10.09.2008 beschlossen.
Diese neue Satzung ersetzt alle bisherigen Satzungen des Freien Bürgerhaus Frankfurt e.V..

Frankfurt am Main, den 10.09.2008 

1. Vorsitzender                gez. Nöldner  (nach Erstellung verreist)

2. Vorsitzender

Schatzmeister

